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§ 10 NÖ ML § 10
 NÖ ML - NÖ Mutterschutz-Landesgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.08.2021

Eine einvernehmliche Au ösung des Dienstverhältnisses während der Dauer des Kündigungsschutzes ist nur dann

rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde. Bei Minderjährigen muss dieser Vereinbarung eine

Bescheinigung eines Gerichtes (§ 92 ASGG) oder der Personalvertretung beigeschlossen sein, aus der hervorgeht, dass

die Bedienstete über den Kündigungsschutz nach diesem Gesetz belehrt wurde.
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